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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Einladung / Tagesordnung

Sitzung des Ortsbeirates Südstadt

Sitzungstermin: Donnerstag, 03.03.2022, 18:00 Uhr

Sitzungsort: Festsaal Rathaus, Neuer Markt 1, 18055 Rostock

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschluss-
fähigkeit

 

2 Änderung der Tagesordnung  

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
03.02.2022

 

4 Wünsche und Anregungen der Einwohnerinnen und Ein-
wohner

 

5 Protokollkontrolle  

6 Bericht des Tiefbauamtes  

7 Vorstellung des Stadtteilbüros Südstadt / Biestow  

8 Vorstellung des Pflegestützpunktes Standort Süd  

9 Anträge auf Budget der Ortsbeiräte  

10 Beschlussvorlagen  

10.1 Beschluss über die Aufstellung, den Entwurf und die Aus-
legung 
der 17. Änderung des Flächennutzungsplans 
Ausweisung eines Wohngebietes nördlich der Max-
Planck-Straße

2022/BV/2906 

10.2 Beschluss über die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplans 
Nr. 09.SO.191-2TB „Studieren und Wohnen beim Pulver-
turm – 2. Teilbereich“

2022/BV/2907 
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10.3 Bebauungsplan Nr. 09.SO.191-1TB “Studieren und Wohnen 
beim Pulverturm – 1. Teilbereich“
Abwägungs- und Satzungsbeschluss

2022/BV/2908 

11 Informationsvorlagen  

12 Information zur Vorbereitung des Schulentwicklungspla-
nes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den 
Planungszeitraum der Schuljahre 2022/2023 bis 2026/2027 
und den Prognosezeitraum 2027/2028 bis 2031/2032

2022/IV/2933 

13 Informationen der Ortsamtsleiterin  

14 Informationen der Ortsbeiratsvorsitzenden  

15 Bericht der Ausschüsse  

16 Verschiedenes  

17 Schließen der Sitzung  

Die Ortsbeiratssitzung wird über einen Livestream übertragen und kann unter 
nachstehenden Link mit verfolgt werden:
https://www.conf.dfn.de/stream/nr5ojp4vy8myv 
Wichtige Hinweise für alle, an der Sitzung teilnehmenden Personen:
Plätze für Besucherinnen und Besucher sind beim Ortsamt Mitte per E-Mail an 
peter.neumann@rostock.de bis zum 03.03.2022 um 12:00 Uhr, zu reservieren. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass aufgrund der aktuellen Umstände für Gäste und 
Vertreter*Innen der Medien insgesamt nur eine begrenzte Anzahl Plätze zur Verfügung 
steht. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen. 
Gemäß § 5 Abs. 1 mit Anlage 34 der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern 
(Corona-LVO M V) werden die anwesenden Personen in einer Anwesenheitsliste mit Vor-
und Familienname, vollständiger Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit 
erfasst. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Personen, die die Erhebung ihrer 
Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen von der 
Tätigkeit bzw. der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen sind. Die 
Anwesenheitsliste wird gemäß vorgenannter Verordnung vom Fachbereich Ortsamt Mitte 
für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Sitzung aufbewahrt und ist der zuständigen 
Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungs-gesetz 
Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen vollständig herauszugeben. 
Die Sitzung findet unter dem sog. 3-G-Erfordernis statt.
Seit dem 08.12.2021 sind die Vorsitzenden kommunaler Vertretungen und sonstiger 
kommunaler Gremien durch § 5 Abs. 1 der Corona-LVO M-V in Ausübung ihres Hausrechts 
ermächtigt, zusätzlich zu den Auflagen nach Anlage 34 der LVO die Teilnahme nur für 
Geimpfte, Genesene und Personen, die den Nachweis über ein negatives Ergebnis einer 
gemäß § 1a der LVO durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARSCoV-2 vorlegen, anzuordnen. Weiterhin wird für die Durchführung dieser Sitzung 

https://www.conf.dfn.de/stream/nr5ojp4vy8myv
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dringend auf die Einhaltung der Regelungen der Anlage 34 des § 5 Abs. 1 der Corona-LVO 
M-V hinsichtlich 

- des Einhaltens des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den Personen, 
- des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum 

Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der 
Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, 
zum Beispiel FFP2-Masken) aller teilnehmenden Personen bei Veranstaltungen, 
wobei Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und Menschen, die aufgrund 
einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer 
Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine 
ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind,  

- der Zulässigkeit des Abnehmens der Mund-Nase-Bedeckung durch eine Rednerin 
oder einen Redner an einem festen Platz, zum Beispiel an einem Rednerpult, bei 
Einhaltung besonderer Vorsichtsmaßnahmen, 

- der Zulässigkeit des Abnehmens der Mund-Nase-Bedeckung unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Metern, solange es zur Kommunikation mit Menschen 
mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist, 
verwiesen.

Kristin Schröder
Vorsitzende


